
Mit der vorsorglichen Vernichtung der
stark anfälligen Cotoneaster im Jahre
1998 konnte die grossräumige Aus-
breitung des Feuerbrandes im Kanton 

Aargau mit
Ausnahme
weniger
lokaler Be-
fallsherde 

bisher weit gehend verhindert werden.
Die Situation zeigte sich in der Folge
viel ruhiger als in den Vorjahren. Ein

wichtiges Indiz dafür ist die Tatsa-
che, dass im Jahre 1999 lediglich in
fünf Gemeinden ein Befall registriert
wurde.
Im vergangenen Jahr wurden auf dem
gesamten Kantonsgebiet flächende-
ckende Nachkontrollen durchgeführt
und wo nötig bisher nicht entdeckte,
hochanfällige Cotoneaster-Pflanzen ge-
rodet. Im Rahmen dieser Nachkontrol-
len wurde nur in 13 Aargauer Gemein-
den ein leichter Befall festgestellt.
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U Feuerbrand unter Kontrolle

Um die Ausbreitung der gemeingefährlichen Pflanzen-
krankheit Feuerbrand weiterhin unter Kontrolle zu halten,
sind regelmässige Nachkontrollen und – bei erneutem Be-
fall – sofortige Bekämpfungsmassnahmen unumgänglich.
Aus diesem Grund hat der Regierungsrat des Kantons
Aargau für die Jahre 2002 und 2003 einen weiteren Kredit
von 480’000 Franken bewilligt. Die Bekämpfung des Feuer-
brandes erfolgt auch in den kommenden zwei Jahren
nach bewährtem Muster, nämlich unter Einbezug der Ge-
meinden.
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Hochanfällige 
Cotoneaster-Arten

Gerodet und entsorgt werden alle
Pflanzen der Arten Cotoneaster
salicifolius floccosus, Cotoneaster
bullatus, Cotoneaster franchetti,
Cotoneaster watereri, Cotoneaster
watereri «Cornubia» und Coto-
neaster salicifolius «Herbstfeuer».
Mit Ausnahme der «Herbstfeuer»
handelt es sich somit ausschliess-
lich um hoch wachsende Zier-
pflanzen. Nicht von der Rodungs-
aktion betroffen sind die in den
Hausgärten weit verbreiteten krie-
chenden Cotoneaster dammeri.

Feuerbrandinfektion an einem Apfeltrieb Befallene Triebspitzen beugen sich u-förmig nach unten.
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ktuelle Situation
Nach den Angaben von Matthias Mül-
ler, Leiter der Zentralstelle für Pflan-
zenschutz (KZPS) in Muri, traten in
diesem Jahr die ersten Symptome von
Feuerbrand Anfang Juni in Stetten auf.
Befallen waren eine Quittenanlage und
über 20 Hochstamm-Obstbäume. Die
kranken Pflanzen wurden sofort ausge-
rissen und verbrannt. Dank umfang-
reicher Detailkontrollen in den Nach-
bargemeinden und konsequenter Be-
kämpfung von befallenen Pflanzen
konnte der Feuerbrand am Rohrdorfer-
berg eingedämmt werden. In den Mo-
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Wovon hängt die Ausbreitung
des Feuerbrandes ab?

Die Ausbreitung des Feuerbrandes ist
in erster Linie vom Witterungsverlauf
im Frühling, von der Blüte und der
Dichte der Wirtspflanzen sowie vom
Insektenflug abhängig. Sie lässt sich
daher nur sehr schwer voraussagen.
Ein Netz von Klimastationen, das die
Kantonale Zentralstelle für Obstbau in
Frick betreibt, erlaubt jedoch recht zu-
verlässige Prognosen bezüglich des
klimatischen Einflusses. Wird ein In-
fektionsrisiko erwartet, können Infek-
tionsherde im ganzen Kantonsgebiet
frühzeitig erfasst und umgehend ge-
tilgt werden.

naten Juli und August wurde im obe-
ren Wynental ein weiterer Feuerbrand-
Herd entdeckt. Betroffen waren vor al-
lem Böschungen mit Cotoneaster dam-
meri in den Gemeinden Menziken und
Reinach. Die umfangreichen Kontroll-
und Rodungsmassnahmen durch die
Gemeinden lassen hoffen, dass die
grossräumige Verbreitung der gefährli-
chen Bakterienkrankheit unterbunden
werden kann.

Aufgrund der neuen Richtlinien des
Bundes über die Bekämpfung des
Feuerbrandes und der gegenwärtigen
Befallslage führen zurzeit alle 232
Aargauer Gemeinden Grobkontrollen
durch. Dabei werden stichprobenartig
Wirtspflanzen auf Symptome der Bak-
terienkrankheit Feuerbrand untersucht
und nach Bedarf Verdachtsproben ge-
schnitten.

Matthias Müller, Dipl. Ing. Agr. FH, ist seit 1994 Leiter der Zentralstelle für
Pflanzenschutz in Muri. Er ist nicht nur für die strategische und die operative
Führung im phytosanitarischen Bereich zuständig, sondern auch für Schulung,
Instruktion und Erfolgskontrolle des Fachpersonals verantwortlich.
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Symptome auf Cotoneaster
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Bei optimalen Witterungsbedingungen treten Tröpfchen
von Bakterienschleim aus den Trieben.
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Bis Mitte September 2001 wurden in
über 320 Schweizer Gemeinden Fälle
von Feuerbrand festgestellt. Betroffen
ist primär die Deutschschweiz, na-
mentlich die Kantone Thurgau und 
St. Gallen, in denen der Feuerbrand flä-
chendeckend auftritt.

inanzielle Mittel für die 
Feuerbrandbekämpfung

Um den Feuerbrand weiterhin unter
Kontrolle zu halten, sind regelmässige
Nachkontrollen und bei erneutem Be-
fall sofortige Bekämpfungsmassnah-
men unumgänglich. Aus diesem Grun-
de hat der Regierungsrat Ende August
2001 einen weiteren Verpflichtungs-
kredit in der Höhe von insgesamt
480’000 Franken für die Jahre 2002
und 2003 gutgeheissen. 
Die Kosten für die Kontroll- und
Bekämpfungsmassnahmen können we-
gen dem von Jahr zu Jahr stark schwan-
kenden Feuerbrandbefall erheblich va-
riieren. Jahren, in denen praktisch nur
Kontrollkosten anfallen, können Epi-
demiephasen mit sehr hohen Aufwen-

F

dungen folgen. Eine zuverlässige län-
gerfristige Prognose über die Kosten-
entwicklung ist daher nicht möglich.
Sollten mehr Mittel benötigt werden,
muss ein Nachtragskreditbegehren be-
antragt werden.
Zu bemerken ist in diesem Zusammen-
hang, dass der Bund, gestützt auf die

Pflanzenschutzverordnung vom 28.Feb-
ruar 2001, den Kantonen 50 bis 75 Pro-
zent der anrechenbaren Kosten ersetzt.
Dafür verpflichtet er die zuständigen
kantonalen Organe, bei Feststellung
von Feuerbrand geeignete Massnah-
men zur Tilgung der Befallsherde zu
ergreifen.
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Verbrennung von kranken Hochstamm-Apfelbäumen vor Ort in Stetten 2001
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Cotoneaster ist in Hausgärten weit verbreitet.
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Was ist Feuerbrand?

Der Feuerbrand ist eine hoch an-
steckende, gemeingefährliche und
meldepflichtige Bakterienkrank-
heit. Verursacht durch das Bakteri-
um Erwinia amylovora, bedroht er
die Kernobstbäume und eine ganze
Anzahl von Zier- und Wildpflan-
zen. Eine befallene Pflanze kann
innerhalb einer Vegetationsperiode
absterben. 

Seine Übertragung erfolgt durch
Bakterienschleim, der auf vielfäl-
tige Weise, insbesondere durch In-
sekten und Vögel, sehr rasch und
sehr weit verbreitet wird. Wenn
genügend Infektionsmaterial vor-
handen ist und während der Blüte
für den Erreger günstige Witterung
herrscht, kommt es zu einer extre-
men Ausbreitung der Krankheit
und zu massiven Schäden. 

Dies war im Frühjahr 2000 in den
Kantonen Thurgau, St. Gallen und
Luzern der Fall. In über 400 Hek-
taren Obstkulturen wurde Feuer-
brand festgestellt. 30 Hektaren
Obstkulturen und über 14’000
Hochstammbäume mussten gero-
det werden.

usammenarbeit 
mit den Gemeinden

Der Feuerbrand ist gesetzlich melde-
pflichtig. Eine chemische Bekämpfung
ist nicht möglich, da keine wirksamen
Mittel verfügbar sind oder nicht zuge-
lassen werden (z. B. Antibiotika). Die
Bekämpfung beruht daher vorwiegend
auf Verhütungs- und Überwachungs-
massnahmen. Dabei ist in jedem Fall
eine dem Epidemiedruck angepasste
Schlagkraft nötig. Befallene Pflanzen
müssen nach festgestellter Infektion
innert Stunden vernichtet werden, da-
mit das Verschleppungsrisiko mög-
lichst gering gehalten wird.
Im Kanton Aargau obliegt diese Auf-
gabe der Kantonalen Zentralstelle für
Pflanzenschutz. Gemäss der kantona-
len Verordnung über den landwirt-
schaftlichen Pflanzenschutz wird sie
bei der Durchführung der notwendigen
Massnahmen von den Gemeinden un-
terstützt. Denn nur unter Miteinbezug
der Gemeinden kann der phytosanitäre
Auftrag im Sinne des Gesetzgebers er-
füllt werden. Die kommunale Grund-
versorgung ist Voraussetzung dafür,
dass die Kontroll- und die Rodungsar-
beiten frist- und zeitgerecht durchge-
führt werden können. Positiv zu be-
merken bleibt an dieser Stelle, dass
sich die Aargauer Gemeinden bei den

Z Rodungs- und Kontrolltätigkeiten von
1998 und 2000 sehr kooperativ zeigten.
Bis heute fehlen allerdings die gesetz-
lichen Grundlagen, um den Gemein-
den verbindliche Kontroll- und Ro-
dungsaufgaben übertragen zu können.
Im Auftrag des Regierungsrates wird
das Finanzdepartement daher prüfen,
in welcher Form die Gemeinden dauer-
haft in die Bekämpfung des Feuerbran-
des eingebunden werden können. Dem
Regierungsrat wird darüber bis spätes-
tens Ende April 2002 Bericht erstattet. 

ildung einer Task-Force
Die Ansprüche an die Organisation
und die Koordination mit den betroffe-
nen Kreisen, namentlich mit den Ge-
meinden, werden immer höher. Um
alle Beteiligten regelmässig für die
Vorbereitung der strategischen Be-
schlüsse zusammenzubringen, ist die
Bildung einer Task-Force geplant. Ihr
werden Vertreterinnen oder Vertreter
der folgenden Institutionen angehören: 
� Verband Aargauer Obstproduzenten

(VAOP), Baumschulisten-Verband
(VSB), Naturschutzverbände

� Gemeinden
� Kantonale Verwaltung
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Stark befallener Zweig


